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1. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
      zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und 
      Abs. 6 BauGB)

2. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, 1. Änderung der 
Ergänzungssatzung "Freundorf - Nordwest"

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs, 1. Änderung der 
Ergänzungssatzung "Freundorf - Nordwest"

Ursprüngliche Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft der Ergänzungssatzung 
"Freundorf - Nordwest"

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs, Ergänzungssatzung 
"Freundorf - Nordwest"

3677

5,0 m

Flurgrenze mit Flurnummer

Bestehende Gebäude

Bemaßung

Gemeinde Schöfweg

Gemarkung Schöfweg

Landkreis Freyung-Grafenau

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (1/1)

Roter Hartriegel
Gemeine Hasel
Zweigriffliger Weißdorn
Faulbaum
Traubenkirsche
Schlehdorn
Kreuzdorn 
Hunds-Rose
Schwarzer Holunder
Traubenholunder
Echte Eberesche
Wasser-Schneeball

PLANLICHE FESTSETZUNGEN

H/B = 302 / 1160 (0.35m²) Allplan 2025

1 : 1.000

Donau-Gewerbepark 5, 94486 Osterhofen

FON: 09932 9544-0 / FAX. 09932 9544-77

E-MAIL. info@geoplan-online.de

Übersichtsplan   1 : 25.000
Planunterlagen:

Grundkarte erstellt von Ingenieurbüro Geoplan, Osterhofen, auf digitaler Flurkarte der Bayerischen
Vermessungsverwaltung.

Untergrund:

Aussagen über Rückschlüsse auf die Untergrundverhältnisse und die Bodenbeschaffenheit können weder aus den
amtlichen Karten, aus der Grundkarte noch aus Zeichnungen und Text abgeleitet werden.

Spartenanfrage:

Die von uns dargestellten Sparten haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind vom Vorhabenträger vor
Baubeginn in Eigenverantwortung zu prüfen.
Nachrichtliche Übernahmen:

Für nachrichtlich übernommene Planungen und Gegebenheiten kann keine Gewähr übernommen werden.
Koordinaten- & Höhensystem:
Lagesystem: ETRS 89 (UTM 32) / Höhensystem: DHHN2016 (NHN)
Urheberrecht:

Für die Planung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere Zustimmung darf die Planung nicht geändert werden.

Festsetzungsplan

Planverfasser:

Schöfweg
Freyung-Grafenau

Niederbayern

Gemeinde:

Landkreis:

Regierungsbezirk:

Projekt: L2509093_Ergänzungssatzung Freundorf-Nordwest

___________________________________
                             Projektleitung: Daniel Wagner

L2509093

1. Änderung der Ergänzungssatzung 
Freundorf - Nordwest

29.01.2026

(Siegel)

(Siegel)

VERFAHREN

(Siegel)

1. Die Gemeinde Schöfweg hat in der Sitzung vom ………………. gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 
    BauGB die Aufstellung 1. Änderung der Ergänzungssatzung „Freundorf – Nordwest“ der 
    Fl.-Nr. 3777 TF und 3776 TF im Ortsteil Schöfweg beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
    wurde am ………………. ortsüblich bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf der 1. Änderung der Ergänzungssatzung „Freundorf – Nordwest“ der Fl.-Nr. 
    3777 TF und 3776 TF, im Ortsteil Schöfweg in der Fassung vom ………………. wurden die 
    Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
    vom ……………… bis ………………. beteiligt.

3. Der Entwurf der 1. Änderung der Ergänzungssatzung „Freundorf – Nordwest“ der Fl.-Nr. 
    3777 TF und 3776 TF im Ortsteil Schöfweg in der Fassung vom ………………. wurde mit 
    der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ………………. bis ………………. 
    öffentlich ausgelegt.

4. Die Gemeide Schöfweg hat mit Beschluss des Gemeinderats vom ………………. Die 1. 
    Änderung der Ergänzungssatzung „Freundorf – Nordwest“ der Fl.-Nr. 3777 TF und 3776 TF 
    im Ortsteil Schöfweg in der Fassung vom ………………. als Satzung beschlossen. 

Schöfweg, den .......................

.....................................................................
Martin Geier, 1.Bürgermeister

5. Ausgefertigt

Schöfweg, den .......................

.....................................................................
Martin Geier, 1.Bürgermeister

6. Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung der Ergänzungssatzung „Freundorf – Nordwest“ 
    der Fl.-Nr. 3777 TF und 3776 TF, im Ortsteil Schöfweg wurde am ............................... 
    ortsüblich bekannt gemacht.Die 1. Änderung der Ergänzungssatzung 
    „Freundorf – Nordwest“ der Fl.-Nr. 3777 TF und 3776 TF im Ortsteil Schöfweg wird seit 
    diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht 
    bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die 1. Änderung 
    der Ergänzungssatzung „Freundorf – Nordwest“ der Fl.-Nr. 3777 TF und 3776 TF im Ortsteil 
    Schöfweg ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
    sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung 
    hingewiesen.

Schöfweg, den .......................

.....................................................................
Martin Geier, 1.Bürgermeister

1. Änderung der Ergänzungssatzung „Freundorf – Nordwest“ der Fl.-Nr. 3777 TF und 
3776 TF TF im Ortsteil Schöfweg der Gemeinde Schöfweg nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB

PLANLICHE HINWEISE

2.1. Maßnahmen zum Ausgleich des Eingriffes in das Landschaftsbild
 
Heckenpflanzung mit Wiesensaum 
Im gekennzeichneten Bereich ist eine 4-reihige Hecke (Pflanzen des Vorkommensgebietes 3.0 
"Südostdeutsches Hügel- und Bergland") aus autochthonen Sträuchern zu pflanzen. In die 
Hecke sind mind. 10% Bäume 1. Ordnung miteinzubringen. Der Pflanzabstand in der Hecke 
darf max. 1,5 m sein. Die Pflanzqualitäten und die Arten können untenstehender Liste 
entnommen werden. 
 
Es sind mindestens 5 verschiedene, autochthone Sträucher in Pflanzgruppen von 3 - 5 Pflanzen 
pro Art zu pflanzen. Auf zusätzliche Düngung und Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten. 
Einzelgehölzentnahme und schonende Pflegeschnitte sind zulässig. Sollten Gehölze ausfallen 
sind diese in gleicher Qualität und Quantität zu ersetzen. Die Pflanzung ist vor Wildverbiss zu 
schützen. Nach max. 7 Jahren verpflichtet sich der Betreiber, den Wildschutzzaun oder 
Einzelbaumschutz zu entfernen. Für die Pflege der Hecke darf max. 1/3 und max. 25 m am 
Stück auf Stock gesetzt werden, sodass 2/3 der Hecke Bestand haben.
 
Pflanzqualität:
Heister: vHei., 2xv, 100-150cm STU
Sträucher: vStr.,2xv, 60-100cm STU
 
Es sind mind. 5 verschiedene autochthone Gehölze ausfolgender Pflanzliste zu verwenden.
 
Auswahl möglicher heimischer Heister:
Acer campestre                                                      Feld-Ahorn
Carpinus betulus                                                    Hainbuche
Prunus avium                                                         Vogel-Kirsche
Sorbus aucuparia                                                   Eberesche
 
Auswahl möglicher heimischer Sträucher:
Cornus sanguinea ssp. sanguinea 
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Frangula alnus
Prunus padus
Prunus spinosa
Rhamnus catharticus
Rosa canina
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sorbus aucuparia
Viburnum opulus
 
Im Anschluss an die Gehölzpflanzungen ist ein ca. 4 m breiter Wiesensaum anzulegen und 
extensiv zu pflegen. Hierfür ist ein streifenweises Öffnen der Vegetationsdecke (z. B. Egge) 
vorzunehmen um dort Mähgut (alt. Ansaat mit autchtonem Saatgut der Herkunftsregion Nr. 19) 
von einer geeigneten Spenderfläche (Abstimmung mit UNB) aufzubringen. Der erste 
Schröpfschnitt hat bei einer Bestandshöhe der Empfängerfläche von ca. 15 cm zu erfolgen. In 
den ersten paar Jahren ist ggf. eine Aushagerung der Fläche (mind. 3x Schnitt/Jahr, 1. Schnitt 
ab 15.6.) erforderlich. Auf Düngung und Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten, das Mähgut ist 
zu entfernen. Nachdem sich die Vegetation extensiv entwickelt hat, kann das Mahdregime auf 
eine einmalige Herbstmahd angepasst werden oder einen Schnittzeitpunkt ab 15.6.

Datei: 2_Satzung_Freundorf-Nordwest_PL1_MaBi
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Donau-Gewerbepark 5 
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Die Gemeinde Schöfweg erlässt gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BGB folgende 
Satzungsänderung:  

1. Änderung der Ergänzungssatzung �Freundorf � Nordwest� 

 

Die Ergänzungssatzung �Freundorf � Nordwest� bleibt vollumfänglich bestehen. Folgende 
Änderungen ergeben sich durch Deckblatt 1.  

 

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der Satzungsänderung erstreckt sich über folgende Flurstücke der 
Gemarkung Schöfweg in der Gemeinde Schöfweg: 3777 TF und 3776 TF. 

Die Ausgleichsfläche der Ergänzungssatzung �Freundorf � Nordwest� wird hierbei verlegt. Die 
Genaue Lage der Änderung kann dem Lageplan vom 29.01.2026 entnommen werden (Anlage 
2).  

Textliche Festsetzungen 

3. Grünordnerische Festsetzungen 

3.6 Entwicklungsziel und Ausgleichsmaßnahmen auf der Ausgleichsfläche 

Entwicklungsziel: 

Heckenpflanzung mit Wiesensaum  

Im gekennzeichneten Bereich ist eine 4-reihige Hecke (Pflanzen des Vorkommensgebietes 
3.0 "Südostdeutsches Hügel- und Bergland") aus autochthonen Sträuchern zu pflanzen. In die 
Hecke sind mind. 10% Bäume 1. Ordnung miteinzubringen. Der Pflanzabstand in der Hecke 
darf max. 1,5 m sein. Die Pflanzqualitäten und die Arten können untenstehender Liste 
entnommen werden.  

Es sind mindestens 5 verschiedene, autochthone Sträucher in Pflanzgruppen von 3 - 5 
Pflanzen pro Art zu pflanzen. Auf zusätzliche Düngung und Pflanzenschutzmittel ist zu 
verzichten. Einzelgehölzentnahme und schonende Pflegeschnitte sind zulässig. Sollten 
Gehölze ausfallen sind diese in gleicher Qualität und Quantität zu ersetzen. Die Pflanzung ist 
vor Wildverbiss zu schützen. Nach max. 7 Jahren verpflichtet sich der Betreiber, den 
Wildschutzzaun oder Einzelbaumschutz zu entfernen. Für die Pflege der Hecke darf max. 1/3 
und max. 25 m am Stück auf Stock-gesetzt werden, sodass 2/3 der Hecke Bestand haben. 

Pflanzqualität: 
Heister: vHei., 2xv, 100-150cm STU 
Sträucher: vStr.,2xv, 60-100cm STU 
 
Es sind mind. 5 verschiedene autochthone Gehölze ausfolgender Pflanzliste zu verwenden. 
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Auswahl möglicher heimischer Heister: 
Acer campestre  
Carpinus betulus  
Prunus avium  
Sorbus aucuparia  
 
 
 
Auswahl möglicher heimischer Sträucher: 
Cornus sanguinea ssp. sanguinea 

 
Feld-Ahorn 
Hainbuche 
Vogel-Kirsche 
Eberesche 
 
 
 
 
Roter Hartriegel 

Corylus avellana 
Crataegus laevigata 
Frangula alnus 
Prunus padus 
Prunus spinosa 
Rhamnus catharticus 
Rosa canina 
Sambucus nigra 
Sambucus racemosa 
Sorbus aucuparia 
Viburnum opulus 

Gemeine Hasel 
Zweigriffliger Weißdorn 
Faulbaum 
Traubenkirsche 
Schlehdorn 
Kreuzdorn  
Hunds-Rose 
Schwarzer Holunder 
Traubenholunder 
Echte Eberesche 
Wasser-Schneeball 
 

Im Anschluss an die Gehölzpflanzungen ist ein ca. 4 m breiter Wiesensaum anzulegen und 
extensiv zu pflegen. Hierfür ist ein streifenweises Öffnen der Vegetationsdecke (z. B. Egge) 
vorzunehmen um dort Mähgut (alt. Ansaat mit autchtonem Saatgut der Herkunftsregion Nr. 
19) von einer geeigneten Spenderfläche (Abstimmung mit UNB) aufzubringen. Der erste 
Schröpfschnitt hat bei einer Bestandshöhe der Empfängerfläche von ca. 15 cm zu erfolgen. In 
den ersten paar Jahren ist ggf. eine Aushagerung der Fläche (mind. 3x Schnitt/Jahr, 1. Schnitt 
ab 15.6.) erforderlich. Auf Düngung und Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten, das Mähgut ist 
zu entfernen. Nachdem sich die Vegetation extensiv entwickelt hat, kann das Mahdregime auf 
eine einmalige Herbstmahd angepasst werden oder einen Schnittzeitpunkt ab 15.6. 
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Anlage 1 � Begründung  

1. Anlass und Ziel der Planung 
Die Gemeinde Schöfweg hat am 25.04.2024 beschlossen, den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan �SO Photovoltaikanlage Freundorf� 
aufzustellen und den Flächennutzungsplan im Parallelverfahren durch Deckblatt Nr. 19 zu 
ändern. 

Im Zuge der Planung wurde festgestellt, dass der nördliche Bereich der Flurnummer 3777 der 
Gemarkung und Gemeinde Schöfweg durch die Ergänzungssatzung �Freundorf � Nordwest� 
mit einer Ausgleichsfläche beplant wurde. Diese wurde zum Zeitpunkt des 
Aufstellungsbeschlusses für das Vorhaben �SO Photovoltaikanlage Freundorf� im Jahr 2024 
nur geringfügig umgesetzt.  

Der Gemeinderat Schöfweg hat deswegen am 29.01.2026 die 1. Änderung der 
Ergänzungssatzung �Freundorf � Nordwest� beschlossen, mit welcher die Lage der 
Ausgleichsfläche in den Süden der Flurnummern 3777 und 3776 der Gemarkung und 
Gemeinde Schöfweg verschoben wird und an dieser Stelle gleichzeitig als Eingrünung der 
geplanten �SO Photovoltaikanlage Freundorf� dient.  

 

 
Darstellung des Geltungsbereiches der 1. Änderung der Ergänzungssatzung �Freundorf � Nordwest� (schwarz) 
mit ehemaliger Ausgleichsfläche der Ergänzungssatzung �Freundorf � Nordwest� (rote T-Linie) und Verlegung der 
Ausgleichsfläche (schwarze T-Linie) (01/2026) 
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2. Planung 
Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung erstreckt sich über die Flurnummern 3781, 
3785 und 3777 der Gemarkung und Gemeinde Schöfweg. Auf der Flurnummer 3777 wurde 
dabei eine 1.113 m² große Ausgleichsfläche in Form eine Heckenbepflanzung (Alternativ 
Baumreihe heimischer Laubbäume) geplant. Die Pflanzungen wurden nach 
Satzungsbeschluss nicht im ausreichenden Maße umgesetzt und sind daher nachzuholen. 
Dabei ist eine Negativ-Verzinsung von 3% der Fläche pro Jahr üblich.  

Im Zuge der Errichtung der geplanten �SO Photovoltaikanlage Freundorf� ist eine Eingrünung 
der Anlage in Richtung des Gemeindegebietes notwendig, um den Eingriff in das 
Landschaftsbild auszugleichen.  

In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) wird die Ausgleichsfläche der 
Ergänzungssatzung in den Süden der Fl. Nr. 3776 und den Süden und Westen der Fl. Nr. 
3777 der Gemarkung und Gemeinde Freundorf verlegt und auf 1.913 m² vergrößert. 
Dadurch fungiert die verlegte Ausgleichsfläche gleichzeitig als Eingrünung der geplanten 
Freiflächenphotovoltaikanlage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schöfweg, den ���������. 

 

 

 

����������������� 

Martin Geier, 1. Bürgermeister 
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Anlagen: 

Anlage 1: Begründung 

Anlage 2: Satzungsplan M 1 : 1.000 


